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gebiet O&U näher kennenzulernen. U.a. 
werden den Studierenden praktische 
Grundfertigkeiten im Sinne von „Hands 
on“-Kursen (z.B. Bohrkurs und Abdo-
mensonografie) vermittelt. Diese Aktion 
richtet der VSOU traditionell in Zusam-
menarbeit mit dem Jungen Forum O&U 
und den YOUngster’s O&U aus. 

Tagesausklang in entspannter 
Atmosphäre

Selbstverständlich lebt ein Kongress 
nicht nur vom wissenschaftlichen 
 Programm; die Knüpfung und Vertie-
fung sozialer Kontakte hat eine ebenso 
große Bedeutung. Ob beim Get-together 
nach der Eröffnungsveranstaltung, 
beim Thursday-night-Fever oder beim 
Festabend „Casino Royal“ – es gibt viele 
Möglichkeiten zum geselligen Austausch 
unter Kollegen und Freunden. 

Weitere Informationen über den 
Kongress, die Seminare und Workshops 
sowie das Rahmenprogramm und alle 
Anmeldemodalitäten finden Sie unter 
www.jahrestagung2018.vsou.de

 Kongressteam 2018: (v.l.) Dr. Schäfer, Prof. Rudert, Prof. Ruchholtz, Prof. Bücking

Großes Interesse am wissenschaftlichen Programm Fotos: Haumann-Frietsch
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Ankündigung

Antrag zur Änderung der Satzung während der Mitgliederversammlung 
am Freitag, den 27. April 2018 um 17 Uhr im Kongresshaus Baden-Baden 

Laut Beschluss der VSOU-Vorstands -
sitzung vom 24.11.2017 sollen Para-
graph 9, Absatz 4 und Paragraph 10, Ab-
satz 1 in der Satzung ergänzt werden. 
Bisheriger Wortlaut §9
(4) Fakultativ können dem Vorstand ein 
Ehrenvorstand und ein Ehrenpräsident, 
jeweils mit Stimmrecht, ergänzend an-
gehören. 
Neuer Wortlaut §9
(4) Fakultativ können dem Vorstand ein 
Ehrenvorstand und ein Ehrenpräsident, 
jeweils mit Stimmrecht, ergänzend an-
gehören. Das Stimmrecht eines Ehren-
vorstands und eines Ehrenpräsidenten 
ist jeweils auf 4 Jahre begrenzt.
Bisheriger Wortlaut §10
(1) Die Vorstandsmitglieder werden in 
geheimer Wahl von der ordentlichen 

Mitgliederversammlung in getrenntem 
Wahlgang auf die Dauer von 4 (vier) Jah-
ren gewählt. Wählbar ist jedes ordentli-
che Mitglied des Vereins. Der Gewählte 
soll die absolute Mehrheit der Anwesen-
den auf sich vereinigen. Wenn alle Kan-
didaten die absolute Mehrheit verfeh-
len, ist eine Stichwahl zwischen den bei-
den Kandidaten mit der höchsten 
Stimmzahl durchzuführen. Gewählt ist, 
wer in diesem Wahlgang die Mehrheit 
der gültigen Ja-Stimmen auf sich ver-
einigt.
Neuer Wortlaut §10
(1) Die Vorstandsmitglieder werden in 
geheimer Wahl von der ordentlichen 
Mitgliederversammlung in getrenntem 
Wahlgang auf die Dauer von 4 (vier) Jah-
ren gewählt. Wählbar ist jedes ordentli-

che Mitglied des Vereins. Der Gewählte 
soll die absolute Mehrheit der Anwesen-
den auf sich vereinigen. Wenn alle Kan-
didaten die absolute Mehrheit verfeh-
len, ist eine Stichwahl zwischen den bei-
den Kandidaten mit der höchsten 
Stimmzahl durchzuführen. Gewählt ist, 
wer in diesem Wahlgang die Mehrheit 
der gültigen Ja-Stimmen auf sich ver-
einigt. Wahlvorschläge sind dem Vor-
stand über die Geschäftsstelle mindes-
tens 2 Monate im Voraus vor der Mit-
gliederversammlung mitzuteilen.
Die Einladung zur Mitgliederver-
sammlung mit Tagesordnung und Be-
rücksichtigung dieses Antrags wird in 
Kürze in einer der nächsten Ausgaben 
der OUP und auf der Homepage ver-
öffentlicht. 


